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 Keine Meldung zum 31.3.2024

 Freischaltung der „Echtumgebung“ im Jahresverlauf 2024 zur freiwilligen 
Nutzung

 Termin für erstmalige verpflichtende Meldung ist abhängig vom…

 Inkrafttreten neues Düngegesetz und Monitoringverordnung des Bundes

 Schulungen werden nach Bedarf organisiert

Aktueller Stand zur HIN-Datenbank 
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 Fehler in aktueller Programmversion (Version 1.9)

 Fehlerhafte Zu- und Abschläge bei Ertragsangaben mit Dezimalstellen
 Empfehlung: Erträge nur als ganze Zahlen eingeben (ohne Kommastellen)

 Fehler wird mit nächstem Update behoben

Hinweis zum Düngeplanungsprogramm des Landes
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Neuregelungen zur Stickstoff-Düngebedarfsermittlung

Überschreitung des Düngebedarfs bei nachträglichen Umständen nach
§3 Absatz 3 DüV:

 Der … ermittelte Düngebedarf darf im Rahmen der geplanten 
Düngungsmaßnahme nicht überschritten werden…Abweichend von Satz 1 
sind Überschreitungen des … Düngebedarfs um höchstens 10 Prozent … 
zulässig, soweit auf Grund nachträglich eintretender Umstände, 
insbesondere Bestandsentwicklung oder Witterungsereignisse, ein höherer 
Düngebedarf besteht. Im Falle des Satzes 3 hat der Betriebsinhaber vor dem 
Aufbringen der dort genannten Stoffe

1. den Düngebedarf der Kultur für jeden Schlag oder jede 
Bewirtschaftungseinheit unter Beachtung der Vorgaben des § 4 und

2. nach Maßgabe der nach Landesrecht zuständigen Stelle erneut zu ermitteln.
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Überschreitung des Düngebedarfs bei nachträglichen Umständen

Nachträglich eintretende Umstände:

 Umstand muss nach der Düngebedarfsermittlung bzw. der ersten Düngung im 
Frühjahr eintreten

 unzureichende Bestandesentwicklung zu Vegetationsbeginn (z.B. durch 
Spätsaat) ist kein nachträglicher Umstand

 Umstand muss außergewöhnlich sein (darf nur selten auftreten)

Neuregelung ab 2024

 Zuschläge nur bei Winterweizen (E, A, B) zur Qualitätsabsicherung zulässig

 Voraussetzung: 

 überdurchschnittliche Bestandesentwicklung ab EC 37 

≥ 700 ährentragende Halme pro Quadratmeter (Bonitur und Foto mit 
Geokoordinaten als Nachweis)

 Zuschläge aufgrund anderer Umstände nur mit Zustimmung/ nach Freigabe der 
LFB
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Quelle: 

https://isabel.dwd.de, 

https://www.dwd.de/DE/f

achnutzer/landwirtschaft/

5_bofeuview/_node.html
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Düngebedarfsermittlung zur Herbstdüngung - Ackerland

Regelung seit Sommer/ Herbst 2020 (neue DüV)

 Vollständige Düngebedarfsermittlung nach § 4 (1) DüV vor erster Düngung im 
Herbst gefordert

 ABER:

 aktuelle Erträge oftmals noch nicht bekannt (v.a. bei frühen Düngeterminen) 

 Nmin-Werte liegen erst im folgenden Frühjahr vor

 Deckelung der Herbstdüngung auf 60 kg Gesamt-N/ha und 30 kg NH4-N/ha

Neuregelung ab Sommer/ Herbst 2024

 Düngebedarfsermittlung zur Herbstdüngung nach vereinfachtem Verfahren

 Prüfung der Zulässigkeit einer Herbstdüngung (Kulisse, Aussaattermin, Vorfrucht)

 Dokumentation mit Formblatt oder Düngeplanungsprogramm

 Düngemaßnahme ist weiterhin innerhalb von 2 Tagen zu dokumentieren
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Düngebedarfsermittlung zur Herbstdüngung – Grünland*

Regelung seit DüV 2017

 Düngung nach dem letzten Schnitt gilt als vorweggenommene erste Düngung für 
das Folgejahr

 N-Anrechnung im Folgejahr wie im Jahr der Aufbringung (100% Mineraldünger, 
Mindestwirksamkeit bzw. N-verfügbar bei organischen Düngern)

*gilt auch für mehrschnittiges Feldfutter

Neuregelung ab Frühjahr 2024

 Düngung nach dem letzten Schnitt bis Sperrzeitbeginn muss vom Düngebedarf im 
aktuellen Jahr gedeckt sein

 N aus organischer Düngung nach letztem Schnitt wird im Folgejahr zu 10 % 
angerechnet (gehört zur organischen Düngung des Vorjahres) 

 Düngemaßnahme ist innerhalb von 2 Tagen zu dokumentieren (im Aufbringungsjahr)
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 streifenförmig, bodennahe Aufbringung flüssiger organischer Düngemittel auf 
Grünland und auf Ackerland mit mehrschnittigem Feldfutterbau 
 Prallteller- oder Schwenkverteiler nur noch auf unbestelltem Ackerland mit 

nachfolgender Einarbeitung einsetzbar

 Einarbeitung von organischen Düngemitteln innerhalb von 1 Stunde nach der 
Aufbringung auf unbestelltem Ackerland 
 ausgenommen: Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost, organ. 

Düngemittel mit < 2 % TS

 Erhöhung der Mindestwerte für die N-Ausnutzung im Aufbringungsjahr auf 
Grünland und auf Ackerland mit mehrschnittigem Feldfutter bei bestimmten 
flüssigen organischen Düngemitteln

Vorgaben der Düngeverordnung, die ab 1. Februar 2025 gelten 

Mindestwirksamkeit (% von Gesamt-N)

Aktuell Ab 1.2.2025

Rindergülle 50 60

Schweinegülle 60 70

Gärrest flüssig 50 60
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Hinweise und Empfehlungen zum Düngestart 
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Abweichung vom langjährigen Mittel (Station: Groß Lüsewitz)

Niederschlag Temperatur

Groß 

Lüsewitz

Niederschlagssumme

(mm)

Durchschnittstemperatur

(°C)

2023 670 10,0

1990-2020 626 8,9
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Smin-Werte: Winterungen Frühjahr 2024
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Weizen nach Mais (Anfang Februar 2023, VR)
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Raps (Anfang Februar 2023, LRO)
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 Keine Düngung auf wassergesättigten Böden!

 Reihenfolge der Andüngung: 
 Raps > Spätsaaten (WW, WR, TR) > Gerste > Normal- und Frühsaaten

 Andüngung mit schwefelhaltigem N-Dünger (z.B. ASS, SSA, Sulfan)

 für die Bestockungsförderung sind nitratbetonte N-Dünger vorteilhaft
 verzögerte Nitrifikation bei hohen Bodenwassergehalten und geringer 

Bodentemperatur
 schwache Wurzelentwicklung (ungünstig für NH4-Aufnahme)

 Einsparpotential bei Rapsbeständen mit hoher N-Aufnahme im Herbst (>100 kg 
N/ha) ausnutzen

 bei schlechter Bodenversorgung oder zu bedürftigen Kulturen Grundnährstoffe 
frühzeitig düngen
 Kali, (Magnesium) und Bor zu Raps
 Phosphor zu Spätsaaten (nach P-Düngebedarfsermittlung)

 organische Düngung vorrangig zu Sommerungen (Hackfrüchte) oder Weizen

Hinweise und Empfehlungen zum Düngestart 
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Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Saisonstart!


